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3. Der gegenüber der staatlichen Aufgabe überbotene 
Nettogewinn (Preisbasis 1) ist von den Betrieben und 
Kombinaten für folgende Verwendungszwecke zu planen:
a) Zuführungen entsprechend den Rechtsvorschriften 

zum
— Prämienfonds,
— Leistungsfonds''1 * 3 4,
— Konto junger Sozialisten5 6,
— Umlaufmittelfonds zur Sicherung der über die 

staatliche Aufgabe hinaus übernommenen zusätz
lichen Planaufgaben unter Einhaltung des ge
planten Eigenmittelanteils mit Zustimmung des 
übergeordneten Organs

sowie Verwendung für in Rechtsvorschriften beson
ders festgelegte Zwecke.

b) Betriebe, die nicht unter den Geltungsbereich der 
Rechtsvorschriften über den Leistungsfonds fallen, 
können die Verwendung von Nettogewinn in Höhe 
von 10 % des überbotenen Nettogewinns für Maßnah
men der sozialistischen Rationalisierung sowie zur 
Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen 
planen. Voraussetzung dafür ist die Erreichung bzw. 
Überbietung einer durch den zuständigen Minister 
auszuwählenden qualitativen staatlichen Plankenn
ziffer, die die Betriebskollektive auf die . Lösung 
wichtiger volkswirtschaftlicher Aufgabenstellungen 
orientiert.
Diese Mittel sind gemäß den für die Verwendung des 
Leistungsfonds geltenden Rechtsvorschriften einzu
setzen. Bis zu ihrer Verwendung sind diese Mittel 
auf dem Konto 417 — Abrechnung des den Betrieben 
verbleibenden Nettogewinns — zu erfassen. Mittel 
des Kontos 417, die bis zum Ende des Folgejahres 
nicht verwendet werden, sind an den zentralen Haus
halt abzuführen.

c) Zuführungen zum Reservefonds gemäß Abschnitt VII 
Ziff. 2 im Rahmen des festgelegten Limits.

d) Abführung des nach Abzug der Verwendung von 
Nettogewinn gemäß den Buchstaben а bis c verblei
benden Nettogewinns an den Staat.

Die Verwendung von Nettogewinn gemäß den Buchsta
ben а bis c darf insgesamt 50 % des überbotenen Netto
gewinns des Kombinates sowie des Betriebes nicht über
steigen.

IV.

Erwirtschaftung und Verwendung des 
einheitlichen Betriebsergebnisses

1. Die Generaldirektoren der Kombinate und die Direkto
ren der Betriebe haben die Wirtschaftstätigkeit darauf 
zu richten, durch Intensivierung der Produktion und 
Steigerung der Arbeitsproduktivität das einheitliche Be
triebsergebnis aus 3 entscheidenden Quellen zu erwirt
schaften :
a) aus der Erfüllung und Übererfüllung der geplanten 

bedarfsgerechten Produktion in Menge und Qualität 
unter Einhaltung der gesetzlichen Preise;

b) aus der Erfüllung und Übererfüllung der geplanten 
Selbstkostensenkung;

c) aus der Erfüllung und Übererfüllung der geplanten 
Exporte, der Verbesserung der Struktur der Ex
porte und der Einhaltung und Überbietung der ge
planten Rentabilität der Außenhandelstätigkeit.

4 Anordnung vom 15. Mal 1975 über die Planung, Bildung und Ver
wendung des Leistungsfonds der volkseigenen Betriebe (GBl. I Nr. 23 
S. 416)

5 Gemeinsamer Beschluß des Ministerrates der Deutschen Demo
kratischen Republik und des Zentralrates der Freien Deutschen Ju
gend vom 21. März 1974 über die Bildung und Verwendung des „Kon
tos junger Sozialisten“ in volkseigenen Betrieben, Kombinaten, 
Staatsorganen und staatlichen Einrichtungen (GBl. I Nr. 20 S. 191)

2. Vom erwirtschafteten einheitlichen Betriebsergebnis ha
ben die Kombinate und Betriebe an den Staatshaushalt 
abzuführen:
— Produktionsfondsabgabe in voller Höhe entsprechend 

den Rechtsvorschriften,
— Gewinne, die nicht auf eigenen ökonomischen Lei

stungen beruhen, gemäß Ziff. 6,
— Gewinne aus Überschreitungen des Arbeitskräftepla

nes bzw. unbefugter Einstellung von Arbeitskräften 
bis zu einer Höhe von 5 000 M je Arbeitskraft. Der 
Gewinn je Arbeitskraft ist auf der Grundlage der 
staatlichen Planauflagen wie folgt zu ermitteln:

Geplantes Einheitliches Betriebsergebnis
geplante Anzahl der Arbeiter und Angestellten 
(VbE) im Jahresdurchschnitt (ohne Lehrlinge).

Nach diesen Abführungen ergibt sich der Nettogewinn.
3. Der Nettogewinn gemäß Ziff. 2 ist bei Erreichung der 

beauflagten staatlichen Plankennziffer Nettogewinn ent
sprechend der unter Abschnitt III Ziffern 2 und 3 fest
gelegten Reihenfolge zu verwenden.
Überplanmäßig erwirtschafteter Nettogewinn ist ent
sprechend Abschnitt III Ziff. 3 — mit Ausnahme von Zu
führungen zum Umlaufmittelfonds — zu verwenden. Er 
kann, soweit er aus zusätzlicher Selbstkostensenkung 
resultiert, zusätzlich zu den Festlegungen im Ab
schnitt III Ziff. 3 а für die Finanzierung geplanter Ra
tionalisierungsinvestitionen an Stelle planmäßig vor
gesehener Kredite eingesetzt werden; dabei ist die Ab
führung von Nettogewinn an den Staat in Höhe von min
destens 50 % des überplanmäßig erwirtschafteten Netto
gewinns einzuhalten.

4. Wird die beauflagte staatliche Plankennziffer Nettoge
winn von den Betrieben im Laufe des Planjahres nicht 
erfüllt, so sind die Zuführungen zu den eigenen Fonds 
in Höhe des nicht erfüllten Nettogewinnbetrages zu kür
zen. In solchen Fällen können entsprechend den Rechts
vorschriften zusätzliche Kredite für die Finanzierung 
planmäßiger Zuführungen zum Investitionsfonds und 
zum Umlaufmittelfonds bei der Bank beantragt oder 
Mittel des Reservefonds eingesetzt werden. Aufgrund 
zeitweiliger Mindergewinne einzelner Betriebe an Kom
binate gewährte Kredite zur Bildung der eigenen Fonds 
sind bei Aufholung der Gewinnrückstände aus dem im 
laufenden Jahr erwirtschafteten Gewinn des Kombina
tes zu den festgelegten Terminen zurückzuzahlen.
Wird die beauflagte staatliche Plankennziffer Netto
gewinn der Kombinate und Betriebe am Jahresende 
nicht erfüllt, so können 50 % des nicht erfüllten Netto
gewinnbetrages von der geplanten Nettogewinnabfüh
rung an den Staat gekürzt werden. Reicht der erwirt
schaftete Nettogewinn der Betriebe am Jahresende nicht 
aus, um die Verpflichtung zur Nettogewinnabführung 
an den Staat — unter Berücksichtigung der zulässigen 
Kürzung — zu erfüllen, so reduziert sich die Abfüh
rungsverpflichtung auf den tatsächlich erwirtschafteten 
Nettogewinn.

5. Die Verwendung des gemäß Ziff. 4 gekürzten Nettoge
winns zur Bildung der eigenen Fonds hat nach der Ab
führung von Nettogewinn an den Staat in der Reihen
folge gemäß Abschnitt III Ziff. 2 zu erfolgen.

6. Gewinne, die nicht auf eigenen ökonomischen Leistun
gen beruhen, sind zum Zeitpunkt ihrer Feststellung als 
Verwendung des einheitlichen Betriebsergebnisses ge
sondert an den zentralen Haushalt abzuführen. Hierun
ter fallen
a) Gewinne aus Verstößen gegen die preisrechtlichen 

Bestimmungen, insbesondere durch Berechnung hö
herer als der gesetzlichen Preise, sofern diese Ge
winne nicht als Mehrerlöse zu behandeln sind. Ab
zuführen sind auch Gewinne aus der Korrektur fal
scher Preise für Zulieferungen,


